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Top 5.3 Beschluss der Satzung der Stadt Klütz über die Erhebung von 
Kurabgaben
(Kurabgabensatzung)

Einzelne Fragen zur Kurabgabe werden beantwortet. Im § 5 Abs. 4 Satz 2 der Kur-
abgabensatzung soll das Wort „zusätzlich“ ergänzt werden. 

Der Tagesordnungspunkt soll nach Vorliegen der neuen Kalkulation für die Frem-
denverkehrsabgabe erneut auf der Finanzausschusssitzung besprochen werden. 
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